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Die Revision des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Schleswig-Holsteinischen
Landessozialgerichts vom 4. September 1998 wird zurÃ¼ckgewiesen. Kosten sind
nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Die Beteiligten streiten darÃ¼ber, ob die Beklagte zu Recht die GewÃ¤hrung von
Leistungen der vollstationÃ¤ren Pflege nach dem Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB
XI) abgelehnt hat.

Der 1937 geborene KlÃ¤ger ist bei der beklagten Pflegekasse (PK) versichert. Er
leidet an einem Psychosyndrom mit Verwahrlosungsgefahr nach Korsakow infolge
von AlkoholmiÃ�brauch. Seit 1990 lebt er auf Kosten des SozialhilfetrÃ¤gers in
einem zugelassenen Pflegeheim, wo er bei Hausmeister- und Gartenarbeiten
mithilft. Im Februar 1996 beantragte der KlÃ¤ger bei der Beklagten fÃ¼r die Zeit ab
1. Juli 1996 Leistungen der sozialen Pflegeversicherung bei vollstationÃ¤rer Pflege.
Die Beklagte lieÃ� den KlÃ¤ger durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen
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(MDK) untersuchen und lehnte den Antrag ab (Bescheid vom 30. Juni 1996 und
Widerspruchsbescheid vom 30. Dezember 1996).

Das Sozialgericht (SG) hat die Klage abgewiesen (Urteil vom 22. April 1997). Das
Landessozialgericht (LSG) hat die Berufung des KlÃ¤gers zurÃ¼ckgewiesen (Urteil
vom 4. September 1998). Es hat ausgefÃ¼hrt, der KlÃ¤ger benÃ¶tige im Bereich
der Grundpflege Hilfe im Umfang von weniger als 45 Minuten, die fÃ¼r die
Pflegestufe I Voraussetzung seien. Die vom KlÃ¤ger geltend gemachte soziale
Betreuung kÃ¶nne nicht berÃ¼cksichtigt werden, da sie nicht in Zusammenhang
mit den Verrichtungen des Â§ 14 Abs 4 SGB XI erfolge; eine Einbeziehung sei auch
verfassungsrechtlich nicht geboten.

Mit seiner Revision macht der KlÃ¤ger eine Verletzung der Â§Â§ 14, 15, 43 SGB XI
geltend. Die Behandlungspflege und die soziale Betreuung seien im Gesetzentwurf
zum Ersten SGB XI-Ã�nderungsgesetz (1. SGB XI-Ã�ndG) erwÃ¤hnt und daher zu
berÃ¼cksichtigen. Er selbst bedÃ¼rfe wÃ¤hrend des gesamten Tagesablaufs der
Aufsicht und Betreuung; erst dadurch wÃ¼rden richtiges Gehen und Handeln
bewirkt, Eigen- und FremdschÃ¤digung verhindert. Im Hinblick auf den Art 3
Grundgesetz (GG) bestÃ¼nden gegen die enge Auslegung der Â§Â§ 14, 15 SGB XI
auch verfassungsrechtliche Bedenken.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,
die Urteile des Schleswig-Holsteinischen Landessozialgerichts vom 4. September
1998 sowie des Sozialgerichts LÃ¼beck vom 22. April 1997 abzuÃ¤ndern und die
Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 30. Juni 1996 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 30. Dezember 1996 zu verurteilen, ihm ab 1. Juli 1996
Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung wegen vollstationÃ¤rer Pflege zu
gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beteiligten haben einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
zugestimmt.

II

Die Revision des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig, aber nicht begrÃ¼ndet. Das LSG hat zu
Recht entschieden, daÃ� der KlÃ¤ger gegen die Beklagte keine AnsprÃ¼che auf
Leistungen der vollstationÃ¤ren Pflege hat.

1. Die Entscheidung kann ergehen, ohne den zustÃ¤ndigen SozialhilfetrÃ¤ger oder
den TrÃ¤ger des Pflegeheims, in dem der KlÃ¤ger stationÃ¤r versorgt wird,
beizuladen. Nach Â§ 75 Abs 2 1. Alternative des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) sind
Dritte zum Rechtsstreit beizuladen, wenn die Entscheidung auch ihnen gegenÃ¼ber
aus RechtsgrÃ¼nden nur einheitlich ergehen darf. Dies setzt eine IdentitÃ¤t des
Streitgegenstandes im VerhÃ¤ltnis zwischen den am Rechtsstreit Beteiligten und
Dritten voraus, an der es hier fehlt. Allein die Tatsache, daÃ� der SozialhilfetrÃ¤ger
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bei einer Verurteilung der Beklagten zur GewÃ¤hrung von Leistungen von einer
Leistungspflicht (teilweise) entlastet werden wÃ¼rde, reicht insoweit nicht aus.
Zwar wird der SozialhilfetrÃ¤ger durch die Entscheidung der PK Ã¼ber das
AusmaÃ� der PflegebedÃ¼rftigkeit nach dem SGB XI gebunden, weil er sie auch der
Entscheidung im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz
(BSHG) zugrunde zu legen hat, soweit sie auf Tatsachen beruht, die bei beiden
Entscheidungen zu berÃ¼cksichtigen sind (Â§ 68a BSHG). Dies betrifft jedoch nur
eine Vorfrage einer vom SozialhilfetrÃ¤ger spÃ¤ter unter UmstÃ¤nden zu treffenden
Entscheidung; von der im vorliegenden Verfahren ergehenden Sachentscheidung
wird der SozialhilfetrÃ¤ger dagegen nicht unmittelbar in eigenen Rechten berÃ¼hrt
(vgl BSGE 71, 237, 238 = SozR 3-2500 Â§ 240 Nr 12 S 44 f; SozR 3-4100 Â§ 134 Nr
7 S 17; SozR 1500 Â§ 75 Nr 71 S 83 mwN; Krasney/Udsching, Handbuch des
sozialgerichtlichen Verfahrens, 2. Aufl 1997, V RdNr 11). Auch im VerhÃ¤ltnis zum
TrÃ¤ger des Pflegeheims ist der Streitgegenstand nicht identisch. Wie im einzelnen
noch darzulegen ist, ist die Zuordnung eines pflegebedÃ¼rftigen Versicherten zu
einer Pflegestufe, die dessen Anspruch auf Pflegeleistungen bestimmt, fÃ¼r den
Anspruch des Pflegeheims auf leistungsgerechte VergÃ¼tung nicht ausnahmslos
verbindlich.

2. Der Inhalt des vom KlÃ¤ger geltend gemachten Anspruchs ergibt sich im
einzelnen aus Art 49a Â§ 1 Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG) (fÃ¼r die Zeit von
der Antragstellung bis zum 31. Dezember 1997) und Â§ 43 Abs 5 SGB XI (fÃ¼r die
Zeit ab dem 1. Januar 1998). Die den Inhalt der stationÃ¤ren Pflege an sich
regelnden Vorschriften in Â§ 43 Abs 2 und 3 SGB XI sind dagegen vorliegend nicht
anwendbar, weil sie durch die Regelungen in Art 49a Â§ 1 PflegeVG und Â§ 43 Abs 5
SGB XI seit dem Inkrafttreten der Vorschriften Ã¼ber die stationÃ¤re Pflege (am 1.
Juli 1996, vgl Art 68 Abs 3 PflegeVG idF des Gesetzes zum Inkrafttreten der zweiten
Stufe der Pflegeversicherung vom 31. Mai 1996, BGBl I S 718) zeitlich befristet â��
aufgrund des Art 3 Nr 4 GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 (vom 22. Dezember
1999, BGBl I S 2626) bis zum 31. Dezember 2001 â�� ausgesetzt sind. Der
Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung bei Pflege in vollstationÃ¤ren
Einrichtungen setzt nach Â§ 43 Abs 1 SGB XI in jedem Fall voraus, daÃ�
PflegebedÃ¼rftigkeit besteht. Die weitere Voraussetzung des Â§ 43 Abs 1 SGB XI,
daÃ� hÃ¤usliche oder teilstationÃ¤re Pflege nicht mÃ¶glich ist oder wegen der
Besonderheit des Falles nicht in Betracht kommt, ist zwar vom LSG nicht
ausdrÃ¼cklich festgestellt, unter den Beteiligten aber nicht streitig und kann hier
unterstellt werden.

3. Dem KlÃ¤ger steht ein Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung bei
Pflege in vollstationÃ¤ren Einrichtungen nicht zu, weil er iS des Â§ 43 Abs 1 SGB XI
nicht pflegebedÃ¼rftig ist. Das SGB XI definiert den Versicherungsfall der
PflegebedÃ¼rftigkeit allein in den Â§Â§ 14, 15 SGB XI. Die dort geregelten
Voraussetzungen gelten fÃ¼r die hÃ¤usliche wie fÃ¼r die stationÃ¤re Pflege
gleichermaÃ�en. PflegebedÃ¼rftig sind gemÃ¤Ã� Â§ 14 Abs 1 SGB XI Personen, die
wegen einer kÃ¶rperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung
fÃ¼r die gewÃ¶hnlichen und regelmÃ¤Ã�ig wiederkehrenden Verrichtungen im
Ablauf des tÃ¤glichen Lebens auf Dauer zumindest in erheblichem MaÃ�e der Pflege
bedÃ¼rfen. Zu berÃ¼cksichtigen ist hierbei ausschlieÃ�lich der Umfang des
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Pflegebedarfs bei den gewÃ¶hnlich und regelmÃ¤Ã�ig wiederkehrenden
Verrichtungen, die Abs 4 des Â§ 14 SGB XI in die Bereiche KÃ¶rperpflege,
ErnÃ¤hrung und MobilitÃ¤t (Grundpflege) sowie den Bereich der
hauswirtschaftlichen Versorgung aufteilt (st Rspr seit BSGE 82, 27 = SozR 3-3300 Â§
14 Nr 2). Das in Â§ 14 Abs 1 SGB XI geforderte MindestmaÃ� an Pflegebedarf, das
eine Zuordnung zur Pflegestufe I (erheblich PflegebedÃ¼rftige) begrÃ¼ndet, wird
durch Â§ 15 Abs 1 Satz 1 Nr 1 iVm Abs 3 Nr 1 SGB XI festgelegt. Danach ist
erheblich pflegebedÃ¼rftig, wer fÃ¼r wenigstens zwei Verrichtungen aus einem
oder mehreren Bereichen der Grundpflege mindestens einmal tÃ¤glich der Hilfe
bedarf und zusÃ¤tzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen
Versorgung benÃ¶tigt. Zugleich muÃ� der hierfÃ¼r erforderliche Zeitaufwand bei
DurchfÃ¼hrung der Pflege durch eine nicht als Pflegefachkraft ausgebildete Person
tÃ¤glich im Wochendurchschnitt mindestens 90 Minuten betragen. Der vom KlÃ¤ger
geltend gemachte Bedarf an sozialer Betreuung zÃ¤hlt ebenso wie der Bedarf an
medizinischer Behandlungspflege, soweit dieser nicht Bestandteil einer im Katalog
des Â§ 14 Abs 4 SGB XI enthaltenen Verrichtung ist, nicht zum
berÃ¼cksichtigungsfÃ¤higen Pflegebedarf. Der Gesetzgeber hat im 1. SGB XI-
Ã�ndG vom 14. Juni 1996 (BGBl I S 830) zwar die Leistungspflicht der PK bei allen
Formen stationÃ¤rer Pflege erweitert um "die Aufwendungen der sozialen
Betreuung" sowie (zeitlich befristet) um "die Aufwendungen fÃ¼r die in der
Einrichtung notwendigen Leistungen der medizinischen Behandlungspflege" (vgl Art
1 Nrn 17 bis 19 1. SGB XI-Ã�ndG: Ã�nderung der Â§Â§ 41 Abs 2, 42 Abs 2 und 43
Abs 2 und 3 SGB XI). Der MaÃ�stab fÃ¼r die Beurteilung von PflegebedÃ¼rftigkeit
in den Â§Â§ 14, 15 SGB XI blieb in diesem Zusammenhang jedoch unverÃ¤ndert.
HierÃ¼ber bestand allerdings nicht in allen Phasen des Gesetzgebungsverfahrens
Klarheit, wie insbesondere Ã�uÃ�erungen bei den AnhÃ¶rungen des zustÃ¤ndigen
Ausschusses deutlich machen (vgl BT-Drucks 13/3696, Protokoll Nr 44, S 15
einerseits und S 80 andererseits). Dort hatte einerseits ein Vertreter des MDK
darauf hingewiesen, daÃ� trotz der Einbeziehung der Aufwendungen fÃ¼r soziale
Betreuung und medizinische Behandlungspflege der MaÃ�stab fÃ¼r die Beurteilung
von PflegebedÃ¼rftigkeit unverÃ¤ndert geblieben sei; andererseits hatte ein
Vertreter der VerbÃ¤nde der EinrichtungstrÃ¤ger die Auffassung vertreten, daÃ�
durch die beabsichtigte Neuregelung alle seinerzeit bereits durchgefÃ¼hrten
Begutachtungen von stationÃ¤r versorgten PflegebedÃ¼rftigen unbrauchbar seien
und auf verÃ¤nderter Grundlage neu durchgefÃ¼hrt werden mÃ¼Ã�ten. FÃ¼r
diese Auffassung, der im weiteren Verlauf der AusschuÃ�beratungen nicht
ausdrÃ¼cklich widersprochen worden ist, geben Wortlaut und Systematik des SGB
XI allerdings nichts her.

Das LSG hat unter Zugrundelegung der fÃ¼r die Bemessung des Pflegebedarfs
maÃ�gebenden Kriterien rechtsfehlerfrei entschieden, daÃ� der KlÃ¤ger nicht zu
den PflegebedÃ¼rftigen iS des SGB XI gehÃ¶rt, weil bei ihm nur ein Hilfebedarf im
Bereich der Grundpflege festgestellt werden konnte, der unterhalb der Grenze von
mehr als 45 Minuten tÃ¤glich liegt (sog Pflegestufe 0). Nach den von den Beteiligten
nicht angegriffenen und daher fÃ¼r den Senat bindenden Feststellungen des LSG,
die sich auf die AnhÃ¶rung des Arztes fÃ¼r Innere Medizin und Psychiatrie Dr. T. in
der Berufungsverhandlung vom 4. September 1998 und dessen der
Sitzungsniederschrift beigefÃ¼gte schriftliche AusfÃ¼hrungen stÃ¼tzen, bestehen
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beim KlÃ¤ger keine EinschrÃ¤nkungen des StÃ¼tz- und Bewegungsapparates sowie
der inneren Organe; auch neurologische Ausfallerscheinungen liegen nicht vor. Der
KlÃ¤ger leidet vielmehr an einem hirnorganischen Psychosyndrom, das sich in einer
EinschrÃ¤nkung der Konzentrations-, Merk-, Einsichts- und UrteilsfÃ¤higkeit sowie
einer mangelnden zeitlichen Orientierung, fehlenden FÃ¤higkeit zur
eigenstÃ¤ndigen Tagesgestaltung und Verkennung der eigenen Lebenssituation
Ã¤uÃ�ert. Bei den Verrichtungen des Â§ 14 Abs 4 SGB XI benÃ¶tigt der KlÃ¤ger im
Bereich der Grundpflege der Hilfe â�� in Form von Aufsicht, Kontrolle und
gelegentlicher partieller Ã�bernahme â�� hingegen nur beim Duschen, Baden,
NaÃ�rasieren und Ankleiden, und zwar in einem Umfang von insgesamt weniger als
45 Minuten tÃ¤glich, was die Voraussetzungen der Pflegestufe 1 nicht erfÃ¼llt. Im
Ã¼brigen besteht ein regelmÃ¤Ã�iger Bedarf an Aufsicht und sozialer Betreuung,
insbesondere an Gestaltung des Tagesablaufs und Zuweisung von Arbeiten, der
aber nicht zu berÃ¼cksichtigen ist, weil er keiner der Verrichtungen des Â§ 14 Abs 4
SGB XI zugeordnet werden kann.

4. Eine auf die Besonderheiten der stationÃ¤ren Pflege abstellende Definition der
PflegebedÃ¼rftigkeit ist weder im SGB XI noch in den PflegebedÃ¼rftigkeits-
Richtlinien (PflRL) oder den Begutachtungs-RL vorgesehen. FÃ¼r die Feststellung
von PflegebedÃ¼rftigkeit und die Zuordnung zu einer Pflegestufe ist vielmehr der
Bedarf an hÃ¤uslicher Pflege maÃ�gebend. Die PflRL treffen nur fÃ¼r den Fall, daÃ�
Versicherte Leistungen der vollstationÃ¤ren Pflege erst beantragen, nachdem ihre
Wohnung bereits aufgelÃ¶st ist, eine eigenstÃ¤ndige Regelung (Ziff 6.1). MaÃ�stab
fÃ¼r die Bemessung des zeitlichen Mindestaufwandes in den einzelnen Pflegestufen
soll in diesem Fall eine durchschnittliche hÃ¤usliche Wohnsituation sein. In anderen
FÃ¤llen soll offensichtlich die Pflegestufe, der der PflegebedÃ¼rftige vor dem
Umzug ins Pflegeheim bei der hÃ¤uslichen Pflege zugeordnet war, Ã¼bernommen
werden. Ein derartig einheitlicher MaÃ�stab fÃ¼r die PflegebedÃ¼rftigkeit lÃ¤Ã�t
die ganz unterschiedlichen tatsÃ¤chlichen Bedingungen der stationÃ¤ren und der
ambulanten Pflege auÃ�er Betracht.

WÃ¼rde sich die Bemessung des Pflegebedarfs an den in einem Pflegeheim
existierenden Bedingungen orientieren, die geprÃ¤gt werden durch bauliche
VerhÃ¤ltnisse, die auf die Anforderungen der Pflege abgestellt sind, ferner durch
mÃ¶glichst optimalen Einsatz von Pflegehilfsmitteln sowie fachlich geschultem
Personal, und wÃ¼rde man zusÃ¤tzlich die bei der Versorgung zahlreicher
PflegebedÃ¼rftiger in einem Pflegeheim eintretenden Rationalisierungseffekte
berÃ¼cksichtigen, so ergÃ¤ben sich zwangslÃ¤ufig Abweichungen von den
Ergebnissen, die auf der Grundlage der bei der hÃ¤uslichen Pflege maÃ�gebenden
Bedingungen (zeitlicher Aufwand bei Pflege durch Laien, unzureichend
ausgestaltetes Wohnumfeld, Pflege nur einzelner Personen) gewonnen werden. Die
PflegebedÃ¼rftigen wÃ¤ren bei Zugrundelegung der in der stationÃ¤ren Pflege
tatsÃ¤chlich bestehenden Bedingungen zwar nicht durchweg hÃ¶her einzustufen; in
zahlreichen FÃ¤llen erfordert die Pflege unter den beschriebenen Bedingungen
eines Pflegeheims im Gegenteil einen geringeren zeitlichen Aufwand als im
hÃ¤uslichen Bereich. Die Heranziehung eines einheitlichen MaÃ�stabs fÃ¼r die
Feststellung von PflegebedÃ¼rftigkeit bei ambulant und stationÃ¤r zu Pflegenden
entspricht aber â�� neben verwaltungspraktischen ErwÃ¤gungen â�� dem fÃ¼r die
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Pflegeversicherung grundlegenden Prinzip des Vorrangs der hÃ¤uslichen Pflege.
Nach Â§ 3 SGB XI soll die Pflegeversicherung mit ihren Leistungen vorrangig die
hÃ¤usliche Pflege und die Pflegebereitschaft der AngehÃ¶rigen und Nachbarn
unterstÃ¼tzen. Leistungen der vollstationÃ¤ren Pflege kommen nur in Betracht,
wenn hÃ¤usliche oder teilstationÃ¤re Pflege nicht mÃ¶glich ist oder wegen der
Besonderheiten des einzelnen Falls ausscheidet (Â§ 43 Abs 1 SGB XI). Aus dem
Vorrang der hÃ¤uslichen Pflege folgt zugleich, daÃ� die Inanspruchnahme
stationÃ¤rer Pflege gegenÃ¼ber der ambulanten Pflege nicht durch einen
groÃ�zÃ¼gigeren MaÃ�stab begÃ¼nstigt werden darf.

Nach der ursprÃ¼nglichen Konzeption des Â§ 43 SGB XI aF war fÃ¼r die
stationÃ¤re Pflege eine Zuordnung des PflegebedÃ¼rftigen zu Pflegestufen zur
Ermittlung des Umfangs seines Leistungsanspruchs nicht vorgesehen. Â§ 84 Abs 2
Satz 3 SGB XI enthielt dagegen von Beginn an die Regelung, daÃ� der
PflegebedÃ¼rftige einer von drei Pflegeklassen zuzuordnen sei, wobei im Regelfall
die Pflegestufen gemÃ¤Ã� Â§ 15 SGB XI zugrunde zu legen seien. Die Zuordnung
des PflegebedÃ¼rftigen zu einer Pflegeklasse sollte jedoch fÃ¼r den Umfang seines
Anspruchs auf Pflegeleistungen nicht maÃ�gebend sein, sondern allein die HÃ¶he
des VergÃ¼tungsanspruchs des Pflegeheims (die HÃ¶he des Pflegesatzes)
bestimmen. Der PflegebedÃ¼rftige sollte danach unabhÃ¤ngig von der
Pflegeklasse, der er zugeordnet wurde, die allgemeinen Pflegeleistungen bis zu der
in Â§ 43 Abs 2 SGB XI aF festgelegten HÃ¶chstgrenze umfassend verlangen
kÃ¶nnen. Die ursprÃ¼nglich vorgesehene Konzeption der stationÃ¤ren Pflege
wurde jedoch bereits vor dem Inkrafttreten der zweiten Stufe der
Pflegeversicherung (zum 1. Juli 1996) durch Art 49a Â§ 1 PflegeVG (eingefÃ¼hrt
durch das 1. SGB XI-Ã�ndG und befristet bis zum 31. Dezember 1997) dahingehend
geÃ¤ndert, daÃ� von der PK ein Geldbetrag (Pauschalbetrag) zur Abgeltung der
allgemeinen Pflegeleistungen zu tragen ist, dessen HÃ¶he von der Pflegestufe
abhÃ¤ngt, der der PflegebedÃ¼rftige zugeordnet ist. Der dem pflegebedÃ¼rftigen
Heimbewohner nach Art 49a Â§ 1 PflegeVG zustehende Pauschalbetrag war von der
PK mit befreiender Wirkung unmittelbar an das Pflegeheim zu zahlen (Art 49a Â§ 4
PflegeVG). Die Regelung in Art 49a Â§ 1 PflegeVG wurde durch das 3. SGB XI-Ã�ndG
befristet bis zum 31. Dezember 1999 in den Â§ 43 Abs 5 Ã¼bernommen; durch Art
3 Nr 4 GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 (vom 22. Dezember 1999, BGBl I S 2626
, 2647) wurde die Frist bis zum 31. Dezember 2001 verlÃ¤ngert.

Die hier maÃ�gebenden Ã�bergangsregelungen gehen stÃ¤rker als das
ursprÃ¼ngliche Leistungsrecht von einer Bindung des Leistungsanspruchs des
Versicherten an die Vorgaben der Â§Â§ 14, 15 SGB XI aus. WÃ¤hrend Â§ 43 Abs 1
SGB XI aF lediglich voraussetzte, daÃ� PflegebedÃ¼rftigkeit Ã¼berhaupt vorlag und
nur bezÃ¼glich des Mindestgrenzwerts die Vorgaben nach Â§ 15 Abs 1 Nr 1 iVm
Abs 3 Nr 1 SGB XI maÃ�gebend waren, ist der Leistungsanspruch nunmehr auch der
HÃ¶he nach an die Pflegestufe gebunden, der der PflegebedÃ¼rftige zugeordnet
ist.

5. Die BerÃ¼cksichtigung der sozialen Betreuung und der Behandlungspflege bei
der Beurteilung von PflegebedÃ¼rftigkeit ist nicht deshalb geboten, weil sie bei
stationÃ¤rer Pflege unverzichtbar sind und auch nicht von anderer Seite, wie etwa
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bei der hÃ¤uslichen Pflege von FamilienangehÃ¶rigen (soziale Betreuung) oder
einem anderen LeistungstrÃ¤ger (medizinische Behandlungspflege), erbracht
werden. In der GesetzesbegrÃ¼ndung des Koalitionsentwurfs zum 1. SGB XI-Ã�ndG
wurde im Hinblick auf die Aufnahme der sozialen Betreuung bei vollstationÃ¤rer
Pflege als eigenstÃ¤ndiger Leistung allerdings darauf hingewiesen, daÃ� fÃ¼r die
PflegebedÃ¼rftigen in den Pflegeheimen ein neuer Lebensmittelpunkt auÃ�erhalb
der Familie geschaffen werden mÃ¼sse. Um auch in diesem Bereich ein
selbstbestimmtes Leben fÃ¼hren zu kÃ¶nnen, sei neben der eigentlichen Pflege
auch die soziale Betreuung der PflegebedÃ¼rftigen von zentraler Bedeutung (vgl BT-
Drucks 13/3696 S 14). In diesem Zusammenhang findet sich jedoch kein Hinweis
darauf, daÃ� diese Leistungen bei der Bemessung des Pflegebedarfs im Rahmen
des Â§ 14 SGB XI, etwa bei psychisch Kranken, zusÃ¤tzlich zu berÃ¼cksichtigen
seien. Auch eine ErhÃ¶hung der von Beginn an "gedeckelten" leistungsrechtlichen
HÃ¶chstbetrÃ¤ge wurde ausdrÃ¼cklich ausgeschlossen (vgl ebenda). Demzufolge
kann eine BerÃ¼cksichtigung der im Einzelfall erforderlichen sozialen Betreuung bei
der Ermittlung des Pflegebedarfs im Rahmen des Â§ 14 Abs 4 SGB XI nur dann
erfolgen, wenn sie bei den Verrichtungen des tÃ¤glichen Lebens als sog
aktivierende Pflege (Â§ 28 Abs 4 SGB XI) erforderlich ist (vgl Udsching, Rechtsfragen
bei der Bemessung des Pflegebedarfs, VSSR 1996, 271, 283).

Unter dem Aspekt der aktivierenden Pflege lÃ¤Ã�t Â§ 14 Abs 3 SGB XI jedoch eine
BerÃ¼cksichtigung aller fÃ¼r die Betreuung eines psychisch kranken Menschen
erforderlichen Hilfeleistungen nicht zu. Der erkennende Senat hat bereits in bezug
auf die Bemessung des Pflegebedarfs bei hÃ¤uslicher Pflege entschieden, daÃ� der
nicht konkret verrichtungsbezogene allgemeine Aufsichts- und Betreuungsbedarf
von geistig Behinderten und psychisch Kranken auÃ�er Ansatz bleiben muÃ� (BSG 
SozR 3-3300 Â§ 14 Nr 8). Das Gesetz bietet keine Grundlage fÃ¼r die
BerÃ¼cksichtigung eines Hilfebedarfs in Form einer stÃ¤ndigen Anwesenheit und
Aufsicht einer Pflegeperson zur Vermeidung einer mÃ¶glichen Selbst- oder
FremdgefÃ¤hrdung eines geistig Behinderten oder zur Strukturierung eines
sinnvollen Tagesablaufs im Interesse des Behinderten. Der Senat hat bereits in
anderem Zusammenhang darauf hingewiesen, daÃ� die Pflegeversicherung vom
Gesetzgeber nicht auf die lÃ¼ckenlose Erfassung jeglichen Pflegebedarfs
ausgerichtet worden ist (vgl BSGE 83, 27, 34 = SozR 3-3300 Â§ 14 Nr 2, zur
grundsÃ¤tzlichen Ausklammerung der Behandlungspflege).

6. DaÃ� die vÃ¶llige Ausklammerung des nicht konkret verrichtungsbezogenen
allgemeinen Aufsichts- und Betreuungsbedarfs bei geistig Behinderten und
psychisch Kranken mit den in den Einweisungsvorschriften und in den
Gesetzesmaterialien zum Ausdruck kommenden Zielen der Pflegeversicherung nicht
zu vereinbaren ist, hat der Senat bereits bei der Entscheidung Ã¼ber die
Bemessung des Pflegebedarfs dieser Gruppe von Betroffenen bei hÃ¤uslicher Pflege
deutlich gemacht (SozR 3-3300 Â§ 14 Nr 8). Es gilt in gleicher Weise fÃ¼r die
stationÃ¤re Pflege. Der Katalog des Â§ 14 Abs 4 SGB XI ist auch hier nicht geeignet,
den tatsÃ¤chlich bestehenden Hilfebedarf des PflegebedÃ¼rftigen und die hieraus
resultierende Belastung der Pflegepersonen realitÃ¤tsbezogen zu ermitteln.

Die Begrenzung des fÃ¼r die Feststellung von PflegebedÃ¼rftigkeit und die
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Zuordnung zu einer Pflegestufe maÃ�gebenden Pflegebedarfs auf den
Verrichtungskatalog in Â§ 14 Abs 4 SGB XI, den der Gesetzgeber als abschlieÃ�end
verstanden hat (vgl Urteil des erkennenden Senats vom 19. Februar 1998 â�� B 3 P
3/97 R â�� BSGE 82, 27 = SozR 3-3300 Â§ 14 Nr 2), lÃ¤Ã�t eine Auslegung, die eine
sachgerechte BerÃ¼cksichtigung des allgemeinen Aufsichts- und
Betreuungsbedarfs bei geistig Behinderten ermÃ¶glichen kÃ¶nnte, nicht zu. Die
Ungleichbehandlung der hier betroffenen Gruppe geistig Behinderter erreicht
jedoch â�� wie bereits zur hÃ¤uslichen Pflege entschieden (BSG SozR 3-3300 Â§ 14
Nr 8) â�� noch nicht ein solches AusmaÃ�, daÃ� eine einen VerfassungsverstoÃ�
begrÃ¼ndende Ã�berschreitung des gesetzgeberischen Ermessens angenommen
werden mÃ¼Ã�te. Die Auswirkungen der fehlenden Einbeziehung dieses
Hilfebereichs in den Pflegebedarf sind bei der hÃ¤uslichen Pflege gerade bei
weniger schwerwiegenden FÃ¤llen geistiger Behinderung wie dem vorliegenden
eher noch gravierender als bei der stationÃ¤ren Pflege. Denn wÃ¤hrend bei der
hÃ¤uslichen Pflege die Ã¶rtliche Bindung der Pflegepersonen auch bei relativ
leichten FÃ¤llen geistiger Behinderung zu einer nachhaltigen EinschrÃ¤nkung der
freien Lebensgestaltung von pflegenden AngehÃ¶rigen fÃ¼hrt, ermÃ¶glichen die
organisatorischen und personellen Ressourcen eines Pflegeheims in derartigen
FÃ¤llen eine Versorgung ohne vergleichbar hohen Aufwand. Hierbei ist auch zu
bedenken, daÃ� das gesetzgeberische Ermessen, wie der Senat in anderem
Zusammenhang bereits deutlich gemacht hat (BSGE 82, 27, 34 = SozR 3-3300 Â§
14 Nr 2), bei der EinfÃ¼hrung der neuen Sicherungsform "Pflegeversicherung"
besonders groÃ� war und bei einer gerichtlichen Ã�berprÃ¼fung auch zu
berÃ¼cksichtigen ist, daÃ� im Vorhinein nicht ohne weiteres zu erkennen war, ob
die zur Beurteilung des Umfangs der PflegebedÃ¼rftigkeit eingefÃ¼hrten Kriterien
sich als sachgerecht erweisen wÃ¼rden, sondern daÃ� sich dies erst nach einer
Phase der Umsetzung in der Praxis feststellen lÃ¤Ã�t. Erst wenn trotz
festzustellender, in der Sache nicht gerechtfertigter Benachteiligung geistig
Behinderter der Gesetzgeber auf Dauer untÃ¤tig bleibt, stellt sich die Frage einer
verfassungswidrigen Ungleichbehandlung erneut.

7. Die Einbeziehung des Aufwands fÃ¼r soziale Betreuung in den fÃ¼r die
Beurteilung von PflegebedÃ¼rftigkeit maÃ�gebenden Pflegebedarf lÃ¤Ã�t sich auch
nicht mit dem Anspruch des Pflegeheims auf leistungsgerechte VergÃ¼tung und
der sonst eintretenden Diskrepanz zwischen dem Leistungsanspruch des
PflegebedÃ¼rftigen und dem Umfang der Leistungspflicht des Pflegeheims
begrÃ¼nden. Denn insoweit decken sich Leistungsanspruch (Â§ 43 Abs 5 SGB XI)
und VergÃ¼tungsanspruch (Â§ 84 Abs 1 SGB XI) durchaus dem Grunde nach. Nur
der MaÃ�stab, der den Versicherungsfall der PflegebedÃ¼rftigkeit und die
Pflegestufe umschreibt, weicht davon ab. Der MaÃ�stab fÃ¼r die Feststellung des
Versicherungsfalls muÃ� sich aber nicht zwangslÃ¤ufig mit dem Leistungsanspruch
des Versicherten und der korrespondierenden Leistung des Leistungserbringers und
seinem VergÃ¼tungsanspruch decken. Eine solche Ã�bereinstimmung besteht im
wesentlichen nur bei der hÃ¤uslichen Pflege durch Pflegedienste (sog
Pflegesachleistung), bei der der Leistungsumfang auf die fÃ¼r die Feststellung der
PflegebedÃ¼rftigkeit maÃ�gebenden Verrichtungen beschrÃ¤nkt ist (Â§ 36 Abs 2
SGB XI). Dem â�� bei der Feststellung der PflegebedÃ¼rftigkeit nicht zu
berÃ¼cksichtigenden â�� BedÃ¼rfnis nach Kommunikation "soll" daneben
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allerdings auch bei der Leistungserbringung Rechnung getragen werden (Â§ 28 Abs
4 Satz 2 SGB XI). Ansonsten richten sich Art und Umfang der Leistungen zwar schon
nach der Schwere der PflegebedÃ¼rftigkeit, aber auch danach, ob hÃ¤usliche,
teilstationÃ¤re oder vollstationÃ¤re Pflege in Anspruch genommen wird (Â§ 4 Abs 1
Satz 2 SGB XI). Bei stationÃ¤rer Pflege geht der Leistungsanspruch des Versicherten
Ã¼ber die Kriterien fÃ¼r die PflegebedÃ¼rftigkeit dem Grunde nach hinaus; er wird
nur der HÃ¶he nach â�� abhÃ¤ngig von der Pflegestufe â�� begrenzt (Â§ 43 Abs 5
Satz 1 SGB XI).

8. Die Zuordnung eines PflegebedÃ¼rftigen zu einer Pflegestufe nach Â§ 15 Abs 1
Satz 1 SGB XI ist fÃ¼r die HÃ¶he des VergÃ¼tungsanspruchs des Pflegeheims dann
nicht maÃ�gebend, wenn der Umfang der Leistungserbringung durch das
Pflegeheim wegen sozialer Betreuung oder Behandlungspflege deutlich weiter geht
als der in den Â§Â§ 14, 15 SGB XI festgelegte MaÃ�stab fÃ¼r die Zuordnung zu
einer Pflegestufe. Das Pflegeheim hat die fÃ¼r die Versorgung des
PflegebedÃ¼rftigen erforderlichen Leistungen umfassend zu erbringen. Da der
PflegebedÃ¼rftige einerseits umfassend zu versorgen ist, das Pflegeheim
andererseits aber fÃ¼r sÃ¤mtliche von ihm zu erbringende Leistungen eine
"leistungsgerechte VergÃ¼tung" (Â§ 84 Abs 2 Satz 1 SGB XI) verlangen kann, wurde
die fÃ¼r die HÃ¶he des Pflegesatzes maÃ�gebende Pflegeklassenzuordnung nur
grundsÃ¤tzlich ("als generelle Richtschnur", vgl BT-Drucks 12/5262, S 144, zu Â§ 93
Abs 2 des Entwurfs) an den fÃ¼r die Zuordnung zu den Pflegestufen geltenden
MaÃ�stab gebunden. "Soweit im Einzelfall Pflegestufe und Pflegeklasse von dem
erforderlichen Versorgungsaufwand her nicht Ã¼bereinstimmen, kann der
PflegebedÃ¼rftige auch einer anderen Pflegeklasse zugeordnet werden"
(BegrÃ¼ndung des Regierungsentwurfs zu Â§ 93 Abs 2, vgl BT-Drucks 12/5262, S
144). Hierbei ging man noch davon aus, daÃ� der fÃ¼r die einzelnen Pflegestufen
maÃ�gebliche Hilfebedarf im Ansatz fÃ¼r den ambulanten und den stationÃ¤ren
Bereich gleich sei und bei der stationÃ¤ren Pflege nur das Erfordernis der
Unterbringung und umfassenden Versorgung hinzukomme, wobei die Bereiche
Unterbringung und umfassende Versorgung nach der damaligen Vorstellung nicht in
die Leistungspflicht der Pflegeversicherung fallen sollten.

Seit der Einbeziehung des Aufwands fÃ¼r soziale Betreuung und medizinische
Behandlungspflege in den Pflegesatz der stationÃ¤ren Pflege lÃ¤Ã�t sich die
ursprÃ¼ngliche Annahme einer weitgehenden Deckungsgleichheit des
Pflegeaufwands in der ambulanten und in der stationÃ¤ren Pflege nicht mehr
aufrechterhalten. Aus der Sicht des Pflegeheims wÃ¼rde die auf einer fiktiven
Ermittlung des Pflegebedarfs basierende Zuordnung der stationÃ¤r versorgten
PflegebedÃ¼rftigen zu Pflegestufen und deren zwingende Ã�bernahme in die fÃ¼r
die HÃ¶he des Pflegesatzes maÃ�gebende Zuordnung zu einer Pflegeklasse zu
Ergebnissen fÃ¼hren, die mit dem verfassungsrechtlichen (Art 12, 14 GG) Gebot
einer leistungsgerechten VergÃ¼tung nicht in Einklang zu bringen sind. Dieses
Gebot bezieht sich allerdings auf den Gesamtumfang der dem Pflegeheim
zustehenden VergÃ¼tung, und zwar unabhÃ¤ngig davon, inwieweit diese von der
PK oder wegen Ã�berschreitung der Leistungsgrenzen in Â§ 43 Abs 5 SGB XI vom
PflegebedÃ¼rftigen selbst bzw der Sozialhilfe getragen wird.
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Ã�bertrÃ¤gt man die auf dem Verrichtungskatalog des Â§ 14 Abs 4 SGB XI
basierende Zuordnung zu Pflegestufen auf Pflegeklassen, so bleibt der Aufwand an
Behandlungspflege und sozialer Betreuung bei der Zuordnung unberÃ¼cksichtigt
und fÃ¤nde sich damit letztlich auch in der HÃ¶he des Pflegesatzes nicht wieder. Zu
beachten ist dabei, daÃ� das Pflegeheim eine angemessene VergÃ¼tung auch nicht
dadurch erzielen kann, daÃ� es den vom Pflegesatz nicht gedeckten Aufwand im
Einzelfall dem PflegebedÃ¼rftigen "privat" in Rechnung stellt. Dem steht schon Â§
84 Abs 4 SGB XI entgegen, wonach mit den PflegesÃ¤tzen alle fÃ¼r die Versorgung
des PflegebedÃ¼rftigen erforderlichen Pflegeleistungen der Pflegeeinrichtung
abgegolten sind. GemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs 6 Satz 1, 2. Halbsatz SGB XI sind
Pflegesatzvereinbarungen fÃ¼r das Pflegeheim sowie fÃ¼r die in dem Heim
versorgten PflegebedÃ¼rftigen unmittelbar verbindlich. Nach Â§ 4e Heimgesetz
bestimmen sich zudem die in HeimvertrÃ¤gen mit Versicherten der sozialen
Pflegeversicherung festzusetzenden Entgelte nach den Vorschriften des siebten und
achten Kapitels des SGB XI. Dies schlieÃ�t die Erhebung gesonderter Entgelte fÃ¼r
Pflegeleistungen, die bei der Zuordnung zu einer Pflegeklasse schon
BerÃ¼cksichtigung gefunden haben, aus. Der Grundrechtsschutz der
Leistungserbringer lÃ¤Ã�t deshalb bei verfassungskonformer Anwendung der
"Ã�ffnungsklausel" in Â§ 84 Abs 2 Satz 3 SGB XI nur die Auslegung zu, daÃ� die
Zuordnung eines PflegebedÃ¼rftigen zu einer Pflegeklasse letztlich von dem vom
Pflegeheim abzudeckenden Versorgungsaufwand im Einzelfall und nicht von der
Pflegestufe abhÃ¤ngt, der der PflegebedÃ¼rftige zugeordnet ist. Diese Auslegung
der Ã�ffnungsklausel erfaÃ�t allerdings nicht Pflegeheimbewohner, die â�� wie hier
â�� nach den Kriterien der Â§Â§ 14, 15 SGB XI nicht als pflegebedÃ¼rftig
anzusehen sind (PflegebedÃ¼rftige der Stufe "0"). Wie im Bereich der hÃ¤uslichen
Pflege, so ist auch bei der stationÃ¤ren Pflege fÃ¼r Personen, deren Pflegebedarf
den Grenzwert des Â§ 15 Abs 1 Nr 1 iVm Abs 3 Nr 1 SGB XI nicht erreicht oder die
der Hilfe fÃ¼r andere als die in Â§ 14 Abs 4 SGB XI aufgefÃ¼hrten Verrichtungen
bedÃ¼rfen, gemÃ¤Ã� Â§ 68 Abs 1 Satz 2 BSHG allein die Leistungspflicht des
zustÃ¤ndigen TrÃ¤gers der Sozialhilfe gegeben.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 26.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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